
150Jahre
Samstag, 7. September 201928 Kultur

Eine starke Frau, ein entzaubertes Land
Andreas Horvaths Spielfilmdebüt „Lillian“ mit beeindruckenden Bildern
Von Mariella Moshammer

„Wir machen uns die Welt,
widde widde wie sie uns ge-
fällt“, sang Pippi Lang-
strumpf und setzte sich über
alle Konventionen und Gren-
zen hinweg. Erwachsen, aber
keinen Deut weniger radikal
macht das die Hauptfigur in
Andreas Horvaths Film „Lilli-
an“. Lillian, gestrandet in
den USA, letzter Ausweg ein
Produzent von Hardcorepor-
nos. Da nimmt die Russin ihr

Schicksal in die eigene Hand
und geht los durch die USA
unserer Zeit, durch intensive,
beeindruckend gefilmte
Landschaften und unwirklich
anmutende Orte. Lillian
spricht nicht, erlebt jedoch
Begegnungen, die sie weiter-
führen, teils retten. Denn
ihren Weg geht sie unbeirrt.
Horvath orientiert sich bei
seinem Spielfilmdebüt, das
die Grenzen zur Dokumenta-
tion bewusst verschwimmen
lässt, an dem Schicksal der

realen Lillian Alling, die sich
1927 von New York aus in
Richtung Beringstraße aufge-
macht hat. Er holte die faszi-
nierende Geschichte mit Pa-
trycja Planik als Lillian ins
Heute und erzählt damit
nicht nur die Geschichte
einer durch und durch selbst-
bestimmten Frau, sondern
auch die eines entzauberten
Landes.

Am Anfang ist der Strich
Künstler-Doku „Eisenberger“ zeigt eine für viele unbekannte Welt auf

Von Mariella Moshammer

„Es gibt eh keine Künstler“,
sagt Christian Eisenberger.
Der Begriff sei nur eine vor-
geschobene Sache, eine Aus-
rede der Gesellschaft, eine
Schublade. Diese wolle doch
jeder sprengen und der 41-
jährige Steirer tut es, in dem
er über viele Grenzen geht.
Etwa indem er ein in jegli-
cher Art unüberschaubares
Oeuvre von über 45.000 Wer-
ken geschaffen hat, sich
nicht greifbar macht durch
seine Arbeiten, die vor Viel-
falt nur so strotzen. „Über-
bordend“ nennt sie ein Mu-

seumsdirektor in der Film-
Doku „Eisenberger. Kunst
muss schön sein, sagt der
Frosch zur Fliege“ des
Schweizer Regisseurs Hercli
Bundi. Eisenberger müsse
eine Linie rausschälen, das
sei ein wichtiger Schritt.
Bundi begleitet Eisenberger,
der zulässt, dem Künstler nä-
herzukommen, sein Schaffen
zu beobachten, auch die Rea-
litäten einer Ausstellungs-
vorbereitung, der Auseinan-
dersetzung mit Galeristen,
etc. Sammler kommen zu
Wort, jene die Eisenbergers
Werke schon zu dessen An-
fangszeitenwortwörtlich auf-

sammelten, von der Straße,
wo der Künstler sie verteilte.
Bemalte Kartons, unzählbare,
die bald begehrt wurden. So
geht Kunstmarkt?
„Eisenberger“ ist eine her-
vorragende Dokumentation
über das Künstler-(Da)Sein
an sich und die faszinierende
Arbeit von Christian Eisen-
berger im Speziellen.
Wer ins Museum geht, geht
auch ins Kino. Wer Striche
nicht für Kunst hält, kann
sich eine vollkommen neue
Welt eröffnen.

An den Beginn seines Films
stellt Regisseur Bundi den
Künstler und sein Werk: Be-
stimmt setzt Eisenberger die
ersten Striche. Foto: filmdelights

Patrycja Planik als „moderne Pippi Langstrumpf“ Lillian Foto: Stadtkino

Förderung von
KTM ist korrekt erfolgt
Die Diskussion um eine Landesförde-
rung von 1,8 Millionen Euro aus dem
Kulturbudget für das Museum „KTM-
Motohall“ geht weiter. Sie sei zu Un-
recht gewährt worden, stellte der Vor-
stand des Instituts für Europarecht an
der Johannes-Kepler-Universität Linz
und SPÖ-Gemeinderat in Linz, Franz Lei-
denmühler, fest. Das Land konterte, die
Förderung durch das Land Oberöster-
reich sei aus beihilfenrechtlicher Sicht
korrekt erfolgt. Europarechtlich (Wettbe-
werbsrecht) bedürfen Beihilfen zwar
einer expliziten Freistellung – nach der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO) sind bestimmte Beihil-
fen freigestellt. Es bedarf somit auch
keiner Notifizierung an die Europäische
Kommission. Darunter fallen u.a. Mu-
seen, Archive und sonstige Einrichtun-
gen im Bereich Kunst und Kultur oder
auch immaterielles Kulturerbe in jeder
Form einschließlich Brauchtum und
Handwerk. Die Förderung des Museums
„KTM-Motohall“ wurde seinerzeit von
der Direktion Kultur auf die Übereinstim-
mung mit dem EU-Beihilfenrecht hin ge-
prüft. Dabei wurde auch sichergestellt,
dass die Zuwendungen nicht unter das
europäische Beihilfenverbot fallen. Eine
neuerliche Prüfung zeige, dass die För-
derung der „KTM-Motohall“ unter die ge-
nerelle Freistellung gemäß der AGVO
fällt und damit von einer Anmeldepflicht
freigestellt ist.
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